
487 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VI.G.P. ). 

11. 1. 1952. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom , 
womit das Verwaltungsgerichtshofgesetz ab­
geändert wird (Verwaltungsgerichtshofge­

setz-Novelle 1952). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Gesetz vom 12. Oktober 1945, StGBl. 
Nr. 208, über die Einrichtung, den Aufgaben­
kreis und das Verfahren des Verwaltungs­
gerichtshofes (Verwaltungsgerichtshofgesetz -
VwGG.) in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
9. Oktober 1946, BGBl. Nr. 212 (VerwaItungs­
gerich tshofgesetz-Novelle 1946), wird abgeändert 
und ergänzt wie folgt: ' 

1. Der § 1 hat zu lauten: 
,,§ 1. (1) Der Verwaltungsgerichtshof besteht 

aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten 
und der erforderlichen Zahl von sonstigen Mit­
gliedern (Senatspräsidenten und Räten). 

(2) Die Ernennungsvorschläge, insoweit sie ge­
mäß Abs. 2 des Artikels 134 des Bundes-V erfas­
sungsgesetzes durch die Vollversammlung des 
Verwaltungsgerichtshofes zu erstatten sind, wer­
den vom Präsidenten dem Bundeskanzler über-
mittelt. 

I . 

(3) Für die Dienstposten der Senatspräsidenten 
Lind Räte sind die Dreie,rvorschläge auf Grund 
einer vorangegangenen allgemeinen Bewerbung 
zu erstatten. Die Ausschreibung dieser Dienst­
posten zur allgemeinen Bewerbung obliegt dem 
Präsidenten nach gepflogenem Einvernehmen 
mit .dem Bundeskanzler; sie ist sowohl in das 

'Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" als auch in die 
für amtliche Kundmachungen bestimmten 
Landeszeitungen aufzunehmen." 

2. a) Im § 3 entfällt der bisherige Abs. 1; die 
. bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Bezeich­
nung ,,(1)" und ,,(2)". 

b) Im neuen Abs. 1 des § 3 sind die Worte 
,,§ 1, Abs. (4)" durch die Worte "Artikel 134 
Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes" zu er­
setzen. 

3. Im § 10 Abs. 2 hat lit. a zu lauten: "a) die 
Dreiervorschläge für die Ernennung von Mit­
gliedern (Artikel 134 Abs. 2 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes );". 

Die bisherige lit. a wird lit. e. 
4. § 11 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 
,,(4) Der Präsident hat den Fünfersenat durch 

vier weitere Mitglieder zu verstärken (verstärk-
ter Senat): ' 

1. wenn das Erkenntnis oder der Beschluß 
nach Ansicht des Vorsitzenden oder zweier Mit­
glieder ein Abgehen von der bisherigen Recht­
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes be­
deuten würde; 

2. wenn der Vorsitzende oder zwei Mitglieder 
die Verstärkung mit der Begründung verlangen, 
daß die zu entscheidende Rechtsfrage von grund­
sätzlicher Bedeutung sei. 

Bei der Bestimmung der weiteren Mitglieder 
ist auf allfällige Vorschläge des Fünfersenates 
Bedacht zu nehmen. 

(5) Jedem Senat muß wenigstens ein Mitglied 
angehören, das die Befähigung zum Richteramt 
hat. Den Senaten, die mit Angelegenheiten der 
Finanzverwaltung befaßt sind, muß ferner ein 
Mitglied mit der Befähigung zum höheren Fi­
nanzdienst, allen anderen Senaten ein Mitglied 
mit der Befähigung zum Dienst in der allge­
meinen staatlichen Verwaltung' angehören.". 

5. § 13 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Hat ein Antrag im Senat oder in der V.ll­

versammlung mehr als die Hälfte der Stimmen 
auf sich vereinigt, so gilt er, soweit das Gesetz 
nichts anderes vorschreibt, als beschlossen. Hat 
sich für keine Meinung die erforderliche Mehr­
heit ergeben, so. ist die Umfrage zu wieder-' 
holen. Ergibt sich auch hiebei nicht die erfor­
derliche Stimmenanzahl, so ist eine neuerliche 
Abstimmung vorzunehmen, bei der die Anträge 
nötigenfalls in mehrere Fragepunkte zu zerlegen 
sind., In der Vollversammlung gibt bei Stimmen­
gleichheit die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag." . 
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6. § 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. Von einer Rechtsanschauung, die in 
einem Erkenntnis oder Beschluß des Verwal­
tungs~erichtshofes ausgesprochen wurde, darf 
der verstärkte Senat nur dann' abgehen, wenn 
sich wenigstens sechs 'Mitglieder dafiir aus­
sprechen.". 

7. Nach den Worten: "Verfahren des Ver­
waltungsgerichtshofes" in der überschrift zum 
III. Abschnitt sind die Worte einzuschalten: 

(3) Die Beschwerde nach Artikel 131 Abs. 1 
Z. 2' des Bundes-Verfassungsgesetzes kann. inner­
halb von sechs Wochen von dem Zeitpunkt er­
hoben werden, an dem das zuständige Bundes­
ministerium von dem Bescheid Kenntnis erlangt 
hat.". I 

12. § 27 hat zu lauten: 

.,,§ 27. Beschwerde wegen Verletzung der 
Entscheidungspflicht (Säumnisbeschwerde) nach 
Artikel 132 des Bundes-Verfassungsgesetzes kann 
crst erhoben· werden, wenn die oberste Behörde, 

,,1. Unterabschnitt. die im Verwaltungsverfahren, sei es im Instan-
Bei Beschwerden nach Artikel 131 und 132 des zenzug, sei es im Weg eines Antrages auf über-

Bundes-Verfassungs<>esetzes." ,gang der Entscheidungspflicht, angerufen, wer-
" 1

1 den konnte, von einer Partei angerufen worden 
8. § 21 hat zu lauten: ist un?, nicht binne? secl:s ~?naten in der Sache 
,,§ 21. (1) Parteien im Verfahren vor dem I entschIeden hat. DIe Fmt lauft v~n dem .Tag, 

Verwaltungsgerichtshof sind der Beschwerde- an dem ,der Antra~ auf S~chentscheld~ng b~l der 
führer, die belangte Behörde und die Personen, I Stelle eIngelangt Ist, bel der er eInzubrmgen 
denen die Aufhebung des angefochtenen Be-I war.". 
sche~~es zum Nachteil gereichen wü~de (Mit" 13. a) Im § 28 Abs. 1 Z. 5 ist das Wort 
betellrgte). "Gesetzwidrigkeit" durch das Wort "Rechts-

(2) Auch wenn in der Beschwerde Mitbetei- widrigkeit" zu ersetzen. 
ligte nicht bezeichnet sind, ist von Amts wegen b) An Stelle des Abs. 2 des § 28 treten nach-
darauf Bedacht zu nehmen, daß alle Mitbeteilig- stehende Bestimmungen: 
ten gehört werden und Gelegenheit zur Wah-
rung ihrer Rechte erhalfen. ". ,,(2) Bei Beschwerden nach Artikel 131 Abs. 1 

Z. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes entfällt die 
9. § 22 hat zu lauten: Angabe nach Abs. 1 Z. 4. 

,,§ 22. In Angelegenheiten der Bundesverwal­
tung kann das zuständige Bundesministerium, 
in Angelegenheiten' der Landesverwaltung die 
zuständige Landesregierung an Stelle eines 
,anderen beschwerdeführenden staatlichen Or­
ganes oder einer anderen belangten Behörde 
jederzeit in das Verfahren eintreten.". 

10. Dem § 23 wird als Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die einem Rechtsanwalt für das Ver­
fahren vor dem Verwaltungsgerichtshof erteilte 
Vollmacht ermächtigt,' wenn die Partei während 
des Verfahrens stirbt, deren Rechtsnachfolger zu 
vertreten. ". 

11. § 26 hat zu lauten: 

,,§ 26. (1) Die Frist zur Erhebung der Be­
schwerde nach Artikel 131 Abs. 1 'z. 1 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes beträgt sechs Wochen. 
Si~ läuft, wenn der Bescheid der Verwaltungs­
behörde dem Beschwerdeführer schriftlich zuge­
stellt wurde, vom Tag der Zustellung, wenn er 
dem Beschwerdeführer bloß mündiich verkündet 
wurde, vom Tag der Verkündung. 

(2) Die Beschwerde kann auch erhoben wer­
den, bevor der Bescheid dem B e s c h wer d e­
fü h re r zugestellt oder verkündet worden ist. 
Für das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichts­
hof gilt in diesem Falle der Bescheid als an dem 
Tag zugestellt, an 'dem der Beschwerdeführer 
von seinem Inhalt Kenntnis erlangt hat. 

(3) Bei Säumnisbeschwerden nach Artikel 132 
des Bundes-Verfassungsgesetzes entfallen die An­
gaben nach Abs. 1 Z. 1, 2, 5 und 7. Als belangte 
Behörde ist die oberste Behörde zu bezeichnen, 
deren Entscheidung in der Rechtssache verlangt 
wurde. Ferner ist glaubhaft zu machen, daß die 
sechsmonatiger Frist (§ 27) abgelaufen ist.". 

c) Der bisherige Abs. 3 des § 28 erhält die 
Beze~chnung ,,(4)" und h~t zu lauten: 

,,(4) In den Fällen des § 26 Abs. 2 ist dem 
Beschwerdeführer gestattet, die Begründung der 
Rechtswidrigkeit ,im Vorverfahren nachzu,· 
tragen.". ' 

14. § 29 hat zu lauten: 
,,§ 29. Ist die belangte Behörde in einer An­

gelegenheit der Bundesverwaltung nicht ein 
Bundesministerium, in einer Angelegenheit der 
Landesverwaltung nicht die Landesregier~ng, so 
ist außer den sonst erforderlichen Ausfertigun­
gen der Beschwerde samt Beilagen noch eine 
weitere Ausfertigung für das zuständige Bundes­
ministerium oder die zuständige Landesregie­
rung beizubringen.". 

15. a) § 34 Abs. 3 hat zu lauten:' 
,,(3) Beruht die Beschwerde auf einer Rechts­

ansicht, die der bisherigen Rechtsprechung des 
Verwaltun'gsgerichtshofes widerspricht, so kann' 
der Berichter den Beschwerdeführer mit Zu­
stimmung des Vorsitzenden unter Hinweis 
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auf die einschlägigen Erkenntnisse oder Be-I aus denen, die belangte Behörde oder ein Mit­
schlüsse des Verwaltungsgerichtshofes lJnd unter beteiligter die bisherige Rechtsprechung für un­
Anberaumung einer angemessenen Frist auf- richtig hält, so kann der Berichter die belangte 
fordern, die Beschwe~de durch Angabe der Behörde und die Mitbeteiligten mit Zustimmung 
Gründe zu ergänzen, aus denen er die der des Vorsitzenden unter Hinweis auf die ein­
bisherigen. Rechtsprechung zugrundeliegende ,chlägigen Erkenntnisse oder Beschlüsse des 
Rechtsansicht für unrichtig hält; die Versäumung Verwaltungsgerichtshofes und Anberaumung 
dieser Frist gilt als Zurückziehung.". einer angemessenen Frist .auffordern, diese 

b) Der bisherige Abs. 3 des § 34 erhält die Gründe" in einem besonderen Schriftsatz dar-
Bezeichnung ,,(4)". zulegen. . 

. d) Die bisherigen Abs. 6, 7 und 8 des § 36 
16. a) § 36 Abs. 1 bIS 3 .haben zu lauten: erhalten die Bezeichnung ,,(7)", ,,(8)" und ,,(9)" . 

. ,,(1) Ausfertigungen der Beschwerde samt Bei- e) Im Abs. 7 (neu) des § 36 ist das Wort 
lagen sind der belangten Behörde und den et- "Mitbelangten" durch das Wort "Mitbeteilig­
waigen Mitbeteiligten mit der Aufforderung zu- ten" zu ersetzen. 
zustellen,. . binnen einer mit längstens acht 
Wochen festzusetzenden Frist eine Gegenschrift 
einzubringen. Gleichzeitig ist der belangten Be­
hörde die Vorlage der Akten des Verwaltungs­
verfahrens aufzutragen. 

(j) Bei Säumnisbeschwerden ,nach Artikel 132 
des Bundes-Verfassungsgesetzes ist der belangten 
Behörde freizustellen, statt der Einbringung 
einer Gegenschrift innerhalb der hiefür be­
stimmten Frist den Bescheid zu erlassen und eine 
Abschrift des Bescheides dem Verwaltungs­
gerichtshof vorzulegen. Die Frist kann durch Be­
schluß bis auf sechs Monate verlängert werden, 
wenn die Verwaltungs behörde das Vorliegen von 
in der Sache gelegenen Gründen nachzuweisen ver­
mag, die eine fristgerechte Erlassung des Be­
scheides unmöglich machen. Einer nicht ständig 
tagenden· Kommission ist die Frist auf Antrag 
zumindest so zu verlängern, daß sie über die 
nächste nach dem ordentlichen Geschäftsgang 
anzuberaumende Sitzung der Kommission hin­
ausreicht. Wird der Bescheid fristgerecht er­
lassen, so ist das Verfahren über die Säumnis­
beschwerde einzustellen. 

(3) Ist die belangte BehÖrde in einer Ange­
legenheit der Bundesverwaltung nicht ein Bun­
desministerium, in einer Angelegenheit der 
Landesverwaltung nicht die Landesregierung, so 
hat der Verwaltungsgerichtshof gleichzeitig mit 
der Mitteilung an die belangte Behörde eine 
Ausfertigung der Beschwerde samt Beilagen 

. unter Bekanntgabe der für die Einbringung der 
Gegenschrift gesetzten Frist auch dem· zustän­
digen Bundesministerium oder der zuständigen 
Landesregierung zu übermitteln.". 

b) Im Abs. 5 des §36 ist das Wort "Ab­
schrift" durch das Wort "Ausfertigung" zu er-
setzen. 

. c) § 36 Abs. 6 hat zu lauten: 
.,,(6) Ergibt sich aus den Akten des Verwal­

tungsverfahrens, daß der angefochtene Bescheid 
auf einer Rechtsansicht beruht, die der bis­
herigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerich.ts­
hofes widerspricht und sind weder im Bescheid 
noch in einer Gegenschrift Gründe angeführt, 

\ 

17. Im § 37 ist im Abs. 1 der Ausdruck 
"Abs. (3)" durch den Ausdruck "Abs. 4" und die 
Worte: "Abschrift der Beschwerde" durch die 
Worte: "Ausfertigung der Beschwerde" und in 
den Abs. 1 und 2 das Wort "Gesetzwidrigkeit" 
jedesmal durch das Wort "Rechtswidrigkeit" zu 
ersetzen. 

18. a) Im. § 38 Abs. 1 hat es statt ,,(7)" ,,(8)" 
zu lauten. ,.), 

b) § 38 Abs. 2 hat zu lauten: 
~,(2) Hat die Behörde die Akten nicht vor­

gelegt, so kann der Verwaltungsgerichtshof, ' 
wenn er die Behörde auf diese Säumnisfolge 
vorher ausdrücklich hingewiesen hat, auf Grund 
der Behauptungen des Beschwerdeführers er­
kennen.". 

c) Abs. 3 des § 38 entfällt. 
. 19. § 39 hat zu lauten: 
,,§ 39.(1) Ober die Beschwerde ist nach Ab­

schluß des Vorverfahrens eine Verhandlung vor 
dem Verwaltungsgerichtshof durchzuführen, 
wenn 

a) der Beschwerdeführer innerhalb der Frist 
zur Erhebung der Beschwerde oder die 
belangte Behörde oder eine mitbeteiligte 
Partei innerhalb der Frist zur Erstattung 
der Gegenschrift die Durchführung der 
Verhandlung beantragt hat. Ein solcher 
Antrag kann nur mit Zustimmung der 
anderen Parteien zurückgezogen werden; 

b) der Berichter oder der Vorsitzende die 
Durchführung der . Verhandlung für 
zweckmäßig erachtet oder der Senat sie 
beschließt. 

(2) Der Verwaltungsgerichtshof kann ungeach­
tet eines Parteiantrages nach Abs. 1 lit. a von 
einer Verhandlung absehen, wenn 

a) das Verfahren einzustellen (§ 33) oder die 
Beschwerde zurückzuweisen ist (§ 34); 

b) der angefochtene Bescheid wegen Rechts­
widrigkeit infolge Unzuständigkeit der 
belangten Behörde aufzuheben ist (§ 42 
Abs. 2 lit. b)j . 

, , 
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c) der angefochtene Bescheid wegen Rechts­
widrigkeit infolge Verletzung von Ver­
fahrensvorschriften aufzuheben ist (§ 42 
Abs. 2 lit. c). ". 

20. a) Im § 41 Abs. 1 ist das Wort "Gesetz­
widrigkeit'" jedesmal durch das Wort "Rechts­
widrigkeit" zu ersetzen. 

b) Im § 41 Abs.2 hat das Zitat,,§ 36, Abs. (8)," 
,,§ 36 Abs. 9" zu laui:en. 

21. a) Im § 42 Abs. 2 lit. a, bund c ist, das 
W Oft "Gesetzwidrigkeit" jedesmal durch das 
Wort "Rechtswidrigkeit" zu ersetzen. 

b) '§ 42 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) In den Fällen des Artikels 132 des Bundes­

Verfassungsgesetzes kann der Verwaltungsgerichts: 
hof sein Erkenntnis vorerst auf die Entscheidung 
einzelner maßgebender Rechtsfragen beschränken 
und der Behörde auftragen, den versäumten 
Bescheid unter Zugrundelegung der hiemit fest­
gelegten Rechtsanschauung binnen bestimmter, 
acht Wochen nicht übersteigender Frist zu er­
lassen. Macht der Verwaltungsgerichtshof von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, oder kommt 
die belangte Behörde dem Auftrag nicht nach, so 
entscheidet er über die Säumnisbeschwerde' durch 
Erkenntnis in der Sache selbst j wobei er auch 
das sonst der Yerwaltungsbehörde zustehende 
freie' Ermessen handhabt.". 

22. § 43 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Erkenntnisse sind im Namen der Re­
publik zu verkünden und auszufertigen.". 

23. a) Im § 45 Abs. 1 lit. d ist nach dem Wort 
"hätte" die Interpunktion durch das Wort 
"oder" zu ersetzen. ' 

b) Dem § 45 Abs. 1 ist als lit.e anzufügen: 
"e) das Verfahren vor dem .Gerich tshof wegen 

Klaglosstellung oder wegen einer durch 
Klaglosstellung veranlaßten Zurückziehung 
der Beschwerde eingestellt, die behi?rdliche 
Maßnahme, die die Klaglosstellung bewirkt 
hatte, jedoch nachträglich behoben wurde." 

24. § 46 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der A~trag ist beim 'Verwaltungsgerichts­
hof in den Fällen des Abs. 1 binnen zwei Wochen 
nach Aufhören des Hindernisses, in den Fällen 
des Abs. 2 spätestens zwei Wochen nach Zustel­
lung des Bescheides zu stellen, der das Rechts­
mittel als unzulässig zurückgewiesen 'hat. Die 
versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzu­
holen.". 

25. a) Im §, 47 treten an die Stelle des Abs. 1 
nachstehende Bestimmungen: 

,,(1) Die vor dem Verwaltungs gerichtshof ob­
siegende Partei hat Anspruch auf Ersatz der 
Kosten durch die l,tnterlegene Partei, wenn sie 
in dem vorausgegangenen Verwaltungsverfahren 

darauf Anspruch gehabt hat oder 1m Falle des 
Obsiegens gehabt hätte. 

(2) Sind einer Partei besondere Kosten dadurch 
erwachsen, daß eine andere Partei im Verfahren 
vor dem Verwaltungsgerichtshof eine Frist nicht 
eingehalten hat oder das Verfahren durch Aus .. 
führungen, die sie schon in einer früheren Lage 
des Verfahrens hätte ,vorbringen können, ver­
zögert hat, so hat 'er Anspruch auf Ersatz dieser 
Kosten durch die andere Partei.". 

b) Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 47 er­
halten die ~ezeichnung ,,(3)" und ,,(4)". 

26. Nach § 50 sind nachfolgende Bestimmungen 
einzuschalten: 

,,2. Unt~rabschnitt. 

In Amtshaftungssachen. 

Parteien. 

§ 51. Parteien im Verfahren nach diesem Unter­
absehnitt sind die Behörde, die den Bescheid er­
lassen hat und die Parteien des Rechtsstreites 
vor dem antragstellenden Gericht (§ 11 Amts­
haftungsgesetz, BGBL Nr. 20/1949). 

Ein lei tun g des Ver f a h ren s. 

§ 52. (1) Sobald der Beschluß auf Unterbrechung 
des Verfahrens (§ 11 des Amtshaftungsgesetzes) 
rechtskräftig geworden ist, hat das Gericht den 
Antrag auf überprüfung des Bescheides an den 
Verwaltungsgerichtshof zu leiten und die Par­
teien hievon' mit der Aufforderung zu verstän­
digen, binnen zwei Wochen dem Verwaltungs­
gerichtshof unmittelbar eine Äußerung über die 
Frage der Rechtswidrigkeit des Beseh,eides zu 
erstatten. Die Äußerung des Klägers 'muß, außer 
in den Fällen des § 24 Abs. 2 zweiter Satz, mit 
der Unterschrift eines Rechtsanwaltes versehen 
selll. 

(2) Der Antrag (Abs. 1) hat den Bescheid und 
allenfalls die Punkte zu bezeichnen; deren über­
prüfung das Gericht verlangt. Dem Antrag sind 
die Akten des Rechtsstreites anzuschließen. 

(3) Der Verwal tungsgerich tshof hat die Behörde, 
die den Bescheid erlassen hat, aufzufordern, die 
Akten des Verwaltungs verfahrens , soweit sie' 
nicht bereits dem Akt des antragstellenden Ge­
richtes beiliegen, binnen zwei Wochen vorzu­
legen, widrigenfalls der Verwaltungsgerichtshof 
seinen Beschluß auf Grund der ihm vorliegenden 
Akten und der Behauptungen des Klägers fassen 
kann. 

Ver h a n d I u n g. 

§ 53. Die Durchführung einer Verhandlung 
bleibt dem Gerichtshof überlassen. 

E nt s c h eid u n g. 

§ 54. Der V~rwaltungsgerichtshof hat über die 
Rechtswidrigk<!it des Bescheides mit Beschluß 
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abzusprechen. Je eine Ausfertigung des Beschlus­
ses ist dem antragstellenden Gericht und den 
Parteien zuzustellen. . 

Kosten. 

§ 55. Die den Parteien in diesem Verfahren 
erwachsenden Kosten sind Kosten des Rechts­
streites· vor dem antragstellenden Gericht. 

Armenrecht. 

§ 56. Die Bewilligung des Armenrechtes für 
den Rechtsstreit vor dem antragstellenden Gericht 
gilt auch für das Verfahren nach diesem Unter­
abschnitt. 

• 

• 

5 

Ergänzende Bestimmungen. 
§ 57. Soweit sich aus den Bestimmungen der 

§§ ·51 bis 56 nicht anderes ergibt, gelten die 
§§ 22 bis 25, 29, 31 bis 34, 36 Abs. 8, 40, 41 
Abs. 1, 43 Abs. 8, 45, 46 und 49 sinngemäß.". 

27. Im IV. Abschnitt entfällt der bisherige 
§ 51; die §§ 52 bis 54 erhalten die Bezeichnung 

. ,,58" bis ,,60". 
28. 'Im § 60 (bisher§ 54) ist das Wort "Staats­

kanzlei" durch das Wort "Bundesregierung" zu· 
ersetzen. 

Artikel 1I. 
Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist 

die Bundesregierung betraut. 

o 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Das geltende Verwaltungsgerichtshofgesetz 
(VwGG.), StGBl. Nr. 208/1945, ist imHerbst des 
Jahres 1945 auf Grund der Vorläufigen Verfas­
sung, StGBl. Nr. 5/1945, geschaffen worden. 
Seither hat die österreichische Rechtsordnung 
mehrere, für die Ausgestaltung der Verwaltungs­
gerichtsbarkeit bede'utsame Änderungen erfa~ren. 
Die Vorschriften des Bundes-Verfassungsgesetzes 
.in der Fassung von 1929 über die Verwaltungs­
gerichtsbarkeit sind wieder in vollem Umfang 
in Kraft getreten und durch die Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtsbarkeits - Novelle . 1946 
(BGBl. Nr. 211/1946) geändert worden. Das 
Amtshaftungsgesetz (BGBL Nr. 20/1949) hat dem 
Verwaltungsgerichtshof neue Aufgaben zugewie­
sen. Diesen Änderungen hat die inzwischen ge­
schaffene Verwaltungsgerichtshofgesetz-Novelle 
1946 (BGBL Nr. 212/1946) nur zum Teil Rech­
nung getragen. Dazu kommt, daß der Gerichts­
hof bei seiner Rechtsprechung in den fünf Jahren 
seit seiner Wiedererrichtung auch die technische 
Mangelhaftigkeit oder Unzweckmäßigkeit ein­
zelner Bestimmungen des Verwaltungsgerichts-

. hofges.etzes feststellen mußte. Schließlich scheint 
der Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit nun­
mehr im we.sentlichen abgeschlossen zu sein: Aus 
all diesen Gründen ist wohl der Zeitpunkt ge-

. kommen, das Verwaltungsgerichtshofgesetz einer 
zweiten durchgreifenden Novellierung zu untet:­
ziehen. 

Die Bundesregierurig hält sich für v.erpflichtet, 
diesen Anlaß wahrzunehmen, um bei voller 
Wahrung' der Grundsätze .der Verwaltungs­
gerichtsbarkeit und des Rechtsstaatsprinzips sowie 
unter voller Wahrung der Rechte der Beschwerde­
führer Maßnahmen vorzuschlagen, die eine Be­
schleunigung und Vereinfachung. des Verfahrens 
vor dem Verwaltungsgerichtshof ermöglichen. 
Wenn auch in erster Linie innerorganisatorische 
Maßnahmen gernügen· werden, um eine Beschleu­
nigung und Vereinfachung des Verfahrens zu 
erreichen, so muß sich die vorliegende Novelle 
doch auch zum Ziele setzen, durch legislative 

- Maßnahmen die angedeuteten Zwecke' zu ver­
wirklichen. Bei solchen Maßnahmen muß aller­
dings die gebotene Vorsicht walten, um nicht 
die Rechtssicherheit, die Kontinuität der Recht-

sprechung und das Vertrauen der öffentlichkeit 
in die Güte der Rechtsprechung zu erschütter~. 
Die wichtigsten Änderungen, die der Entwurf in 
bezug auf die B e s chi e u n jl gun gun cl 
Ver ein f ach u n g des Ver f a h ren s vor­
schlägt, sind insbesondere: 

a) vereinfachtes Verfahren in jenen Fällen, in 
denen die Beschwerde im Hinblick auf die 
ständige Judikatur des Verwaltungs gerichts­
hofes aussichtslos ist (neugefaßter § 34 
Abs. 3 undneugefaßter § 36 Abs. 6); . 

b) Beschränkung der Judikatur des Verwal­
tungsgerich tshof es ü ber Säumnis beschwerden 
·aufdie maßgebenden Rechtsfragen unter 
Freistellung des Gerichtshofes von der Ent­
scheidung über Detailfragen im Falle der 
Säumnis der Behörde (neugefaßter § 42 
Abs. 4). 

Die weiteren Änderung"en, die am Verwaltungs­
gerichtshofgesetz durch den vorliegenden Ent­
wurf vorgeschlagen werden, ergeben sich zum 
Teil aus der fortschreitenden Rechtsentwicklung 
und den dadurch dem Verwaltungsgerichtshof 
zugewiesenen neuen Aufgaben. In dieser Bezi~­
hung kommt an grundlegenden Neuerungen 
insbesondere' das Verfahren über Anträge nach 
§ 11 des Amtshaftungsgesetzes, BGBL Nr. 20/ 
1949, in Betracht. 

Zu diesen grundlegenden Vorschlägen kommen 
noch Bestimmungen, die 'sich aus der bisherigen 
Erfahrung des v.erwaltungsgerichtshofes als 
zweckmäßig und notwendig ergeben haben, wie 
zum Beispiel 

a) betreffend die Einrichtung der Säumnis­
beschwerde und 

b) betreffend die Zusammensetzung der ver­
stärkten Senate. 

Endlich benützt der Entwurf die. Gelegenheit, 
um aus Anlaß der Novellierung des Verwaltungs­
gerichtshofgesetzes emlge Verbesserungsvor­
schläge vorwiegend gesetzestechnischer Art unter­
zubringen. 

Die Gründe für die vorgeschlagenen Ände­
rungen werden. in den folgenden Bemerkungen 
zu den einzelnen Paragraphen des Gesetzent-
wurfes dargetan. • 
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Zu § 1: 

Die ursprüngliche Fassung des Verwaltungs­
gerichtshofgesetzes enthielt in ihrem § 1 die 
Bestimmungen über die Zusammensetzung des 
Gerichtshofes, die Bestellung seiner Mitglieder 
und die Unvereinbarkeit der Stellung als Mit­
glied des Gerichtshofes mit bestimmten -anderen 
öffentlichen Funktionen. Diese Gegenstände 
wurden in der Verfassungs- und Verwaltungs­
gerichtsbarkeits-Novelle 1946 neu geregelt; aus 
diesem Anlaß wurde § 1 des Verwaltungs gerichts­
hofgesetzes als überholt und anscheinend ent­
behrlich durch die gleichzeitig kundgemachte Ver­
waltungsgerichtshofgesetz-Novelle 1946 gestri­
chen. Dieser § 1 hatte jedoch eine Bestimmung 
enthalten, die in der Verfassungsc und Verwal­
tungsgerichtsbarkeits-Novelle 1946 keinen Platz 
gefunden hat und daher durch die Streichung des 
§ 1 ersatzlos weggefallen ist, obwohl sie bereits 
im . Verwaltungsgerichtshofgesetz 1930 (BGBL 
Nr. 153/1930) ebenso wie im Bundesgerichtshof­
gesetz (BGBL II Nr. 123/1934) enthalten war und 
sich durchaus bewährt hatte, nämlich die· Be­
stimmung, daß die zur Besetzung gelangenden 
Stellen der Senatspräsidenten und Räte öffentlich 
zur Bewerbung auszuschreiben sind. 

Zu§ 3: 
Der erste Absatz dieses Paragraphen, der die 

Altersgrenze für die Mitglieder des Verwal tungs­
gerichtshofes festsetzt, kann im Verwaltungs­
gerichtshofgesetz entfallen, da die entsprechende 
Bestimmung schon im • Artikel 134 Abs. 6 des 
Bundes-Verfassungs gesetzes enthalten. ist. Im 
nunmehrigen Abs. 1 muß der Hinweis auf den 
nicht mehr geltenden § 1 Abs. 4 des· Gesetze; 
durch den Hinweis auf den an die Stelle dieser 
Bestimmung getretenen Artikel 134 Abs. 4 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes ersetzt werden. 

Zu § 10: 

Die Ergänzung des Abs. 2 durch die Bestim­
mung über die Dreiervorschläge ist zur er­
schöpfenden Aufzählung der Aufgaben der Voll­
versammlung geboten. Der bisherige Punkt a) 
wurde als Punkt e) an die letzte Stelle der Auf­
zählung gesetzt, weif er als einziger der Voll­
versammlung eine Aufgabe überträgt, die sich 
nicht bloß auf den inneren Geschäftsbetrieb des 
Gerichtshofes bezieht. 

Zu § 11: 

Vom Standpunkt der Vereinfachung und Be­
schleunigung des Verfahrens vor dem Verwal­
tungsgerichtshof sowie einer Entlastung desseiben 
ist es vielleicht· naheliegend, das Institut der 
Dreiersenate, das im § 11 Abs. 3 des Gesetzes in 
seiner geltenden Fassung für bestimmte Fälle 
derzeit bloß fakultativ vorgesehen ist, für obli: 
gatorisch zu erklären. Dieser Vereinfachungs­
gedanke ist jedoch von den befragten Stellen ab­
gelehnt worden. Wiewohl die Einrichtung solcher 

Dreiersenate. in keiner Weise eine Minderung des 
Rechtsschutzgedankens bedeutet, hat sich die 
Bundesregierung bestimmt gesehen, mit Rücksicht 
auf die ablehnende Haltung der interessierten 
Kreise diesen Geda~kengang derzeit nicht weiter 
zu verfolgen; sie muß sich jedoch vorbehalten, 
hierauf gegebenenfalls wieder zurückzukommen. 

Nach dem bisherigen Recht sollte dann, wenn 
ein Fünfersenat eine besonders schwierige oder 
grundsätzliche Rechtsfrage zu entscheiden hatte 
oder von der in einem früheren Erkenntnis oder 
Beschluß' niederg~legten Rechtsanschauung ab­
gehen sollte, der Senat auf Verlangen zweier 
Mitglieder oder des Vorsitzenden. durch zwei 
weitere Mitglieder verstärkt· werden. 

Die Beschränkung der Zahl der zur Verstär­
kung des Senates heranzuziehenden neuen Mit­
glieder auf zwei führt jedoch dazu, daß die 
Anrufung des verstärkten Senates unter Um­
ständen kaum die Möglichkeit eines Erfolges 
bietet. Weicht nämlich die Ansicht des Vorsitzen­
den im Fünfersenat von jener der vier anderen 
Senatsmitglieder ab und verlangt deshalb der 
Vorsitzende die Verstärkung des Senates, so 
bleibt ihm doch auch dann der Erfolg versagt, 
wenn er die Stimmen der beiden neuen Mitglieder 
gewinnt, die vier bisherigen Mitglieder aber auf 
ihrer Ansicht beharren. Abgesehen davon genügt 
die Beiziehung von bloß zwei Mitgliedern aber 
auch oftmals nicht, die Entsendung je eines Mit­
gliedes aus allen Senaten zu ermöglichen, für 
welche die Entscheidung einer grundsätzlichen 
Frage von Belang sein kann und die deshalb im 
verstärkten Senat vertreten sein sollten. Aus 
diesen Erwägungen empfiehlt es sich, die Mit­
gliederzahl der verstärkten Senate auf neun zu 
erhöhen und sich für ein Abgehen von der bis- Q 

herigen Rechtsprechung mit der Zweidrittel­
mehrheit, also mit dem Stimmenverhältnis 6 : 3 
zu begnügen. 

Wenn·§ 11 Abs. 4 Z. 1 den Ausdruck "oisherige 
Rechtsprechung des Verwaltungs gerichtshofes" 
gebraucht, so. versteht die RegierungsvorIage 
darunter dasselbe, was § 14, § 34 Abs. 3 und § 36 
Ab~. 6 in der vorgeschlagenen Neufassung hier­
unter verstanden wissen wollen. 

Aber nicht bloß die Bestimmungen über die 
Mitgliederzahl der verstärkten Senate, auch jene 
über ihre Aufgaben und die Voraussetzungen 
ihrer Einberufung erweisen sich als verbesserungs­
bedürftig. 

Die Bestimmung, daß die Anrufung des ver­
stärkten Senates schon dann gestattet sein soll, 
wenn eine "besonders schwierige Rechtsfrage" 
zu entscheiden ist, hätte zu entfallen, weil nicht 
nur die Auslegung des Begriffes "besonders 
schwierig" zu viel Spielraum gewährt, sondern 
auch die Entscheidung besonders schwieriger 
Rechtsfragen dann; wenn sie nicht von grund­
sätzlicher Bedeutung ist, dem Fünfersenat über­
lassen bleiben soll. 
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Die geltenden Bestimmungen lassen abd auch 
die nötige Klarheit darüber vermissen, wer dar­
über zu entscheiden hat, ob die Voraussetzungen 
für die Einberufung des verstärkten Sen,ates zu­
treffen. Durch die vorgeschlagene Neufassung 
soll festgelegt werden, daß da!> Recht des V or­
sitzenden oder zweier Mitglieder, die Ent­
scheidung eines verstärkten Senates zu verlangen, 
nicht dadurch vereitelt werden kann, daß ein 
Mehrheitsbeschluß im Fünfersenat die Frage, ob 
die zu erwartende Entscheidung ein Abgehen 
von der bisherigen Rechtsprechung bedeutet 
oder ,von grundsätzlicher Bedeutung ist, rechts­
verbindlich verneint. Ferner soll die vorge­
schlagene Neufassung auch den Unterschied zum 
Ausdruck bringen, der darin liegt, daß bei 
einem beabsichtigten Abgehen von der Recht­
sprechung die Anrufung des verstärkten Senates 
zwingend vorgeschrieben ist, während die 
grundsätzliche Bedeutung der zu entscheiden­
den Frage nicht unter allen Umständen dazu 
führen soll, daß ein verstärkter Senat ange­
rufen werden muß, sondern nur dann, wenn der 
Vorsitzende oder zwei Mitglieder des Fünfer­
senates das für zweckmäßig erachten" und des­
halb ausdrücklich verlangen. 

Durch die zu . Abs. 5 vorgeschlagene Ande­
rung dieser Bestimmung soll die nach dem bis­
herigen Rechtszustand bestandene Notwendig­
keit, zur Entscheidung in Finanzsachen ein Mit~ 
glied des Gerichtshofes mit der Befähigung ·zum 
politischen Dienst heranzuziehen, durch die 
sachlich richtigere Bestimmung ersetzt werden, 
daß in solchen Fällen ein Mitglied des Gerichts­
hofes mit der Befähigung zum höheren Finanz­
dienst beigezogen 'Yird. 

Zu § 13: 

Die bisherige Fassung des Gesetzes läßt eme 
Bestimmung darüber vermissen, was zu ge­
schehen hat, wenn eine Abstimmung in der 
Vollversammlung Stimmengleichheit ergibt. 
Diese Lücke soll durch 'Beifügung des letzten 
Satzes zum Abs. 3 geschlossen werden. Aus 
diesem Anlaß wird auch eine sprachliche Berich­
tigung des ersten Satzes dieses Absatzes vorge­
schlagen. 

Zu § 14: 
Die Erhöhung der Mitgliederzahl der ver­

stärkten Senate, die zu § 11 vorgeschlagen wird, 
macht eine Erhöhung der Zahl der für eine Ab~ 
weichung von der Rechtsprechung erforderlichen 
Stimmen nötig. ' 

Zur Unterteilung des III. Abschnittes. 

Das Amtshafiungsgesetz hat dem Verwal­
tungsgerichtshof Aufgaben übertragen, die nicht 
im gewöhnlichen Beschwerdeverfahren . bewältigt 
werden können. Dieser Anderung trägt der 
Entwurf dadurch Rechnung, daß er den Ab-

9 

schnitt über das Verfahren vor dem V,erwal­
tungsgerichtshof in zwei Unterabschnitte, und 
zwar über Beschwerden nach Artikel 131 und 132 
des Bundes-Verfassungsgesetzes und über An­
träge nach § 11 des A~tshaftungsgesetzes 
gliedert. 

Zu § 21: 
Das Gesetz gebraucht derzeit die Bezeichnung 

"Mitbelangte" und "Mitbeteiligte", ohne einen 
wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden 
Ausdrücken erkennen zu lassen. Es empfiehlt 

,sich deshalb, das W oft "mitbelangt'.' durchwegs 
durch das Wort "mitbeteiligt" zu ersetzen. 

Es erübrigt sich, in den Fällen der Säumnis­
beschwer.de eine Bestimmung über die Partei­
s.tellung in das Verwaltungsgerichtshofgesetz 
aufzunehmen. Sofern der Verwaltungsgerichts­
hof im Verfahren über eine Säumnis beschwerde 
eine Sachentscheidung zu treffen hat, so hat er 
die für das betreffende Verwaltungsgebiet gel­
tenden Verfahrensvorschriften anzuwenden, wo­
zu auch diejenigen Bestimmungen gehören, die 
aussagen, welchen Personen Parteistellung m 
diesem Verwaltungsverfahren zukommt. 

Zu § 22: 
Der Vorschlag dient dazu, de'n derzeitigen 

Bestimmungen des Paragraphen eine einwand­
freie Fassung zu geben und dabei insbesondere 
festzustellen, daß das Eintrittsrecht des Bundes­
ministeriums oder' der Landesregierung auch 
dann bestehen soll, wenn eine Behörde in ihrem 
Verwaltungsbereich nicht als "Unterbehörde" 
bezeichnet werden kann (wie z. B. die Be­
schwerdekommission nach § 7 VerbG. 1947). 

Zu § 23 Abs.5: 
Stirbt eine Partei während des vor dem Ver­

waltungsgerichtshof anhängigen Verfahrens, so 
kann sich die Wirkung des zu fällenden Er­
kenntnisses in gewissen Fällen auf den Rechts­
nachfolger erstrecken. Das verwaltungsgericht­
liche Verfahren muß dann trotz Ablebens der 
Partei fortgeführt werden. Um oft zeitraubende 
Erhebungen über die Person des Rechtsnach­
folgers entbehrlich zu machen, ist es in An­
lehnung an die Vorschriften der Zivilprozeß­
ordnung angezeigt, dem Vertreter des Ver­
storbenen auch die Rechtsmicht zur Vertretung 
des Rechtsnachfolgers zuzuerkennen. 

Zu. § 26: 

Der Abänderungsvorschlag ist durch Zweifel 
veranlaßt, die sich' aus der Bestimmung des bis­
herigen Abs. 2 lit. b in bezug auf die Möglich­
keit der Anfechtung eines einer von mehreren 
an einem Verfahren beteiligten Parteien noch 
nicht zugestellten Bescheides ergeben können. 
Die Partei, die von einem ihre Rechte be~ 
rührenden letztinstanzliChen Bescheid Kenntnis 
erlangt, der ihr noch nicht zugestellt wurde, soll 

\ 
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nicht gezwungen sein, zunächst die Zustellung 
des Bescheides zu verlangen und unter Um­
ständen erst in einem Rechtsstreit über ihre 
Parteistellung 'zu erzwingen, ehe sie den Ver­
waItungsgerichtshof in der Sache anrufen kann. 
Es soll ihr vielmehr die Möglichkeit eingeräumt 
sein, den VerwaItungsgerichtshof binnen sechs 
Wochen nach erlangter Kenntnis anzurufen, 
ohne die Zustellung an sich abzuwarten. Macht 
sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, dann soll 
si~ jedo<h das Recht verlieren, denselben Be­
scheid neuerlich vor dem Verwaltungsgerichtshof 
anzufechten, wenn er ihr nachträglich zugestellt 
wird. Anderseits soll dem Mißverständnis vor­
gebeugt werden, daß die Partei, die von einem 
ihr nicht zugestellten Bescheid Kenntnis erlangt, 
unter allen Umständen gezwungen wäre, die 
BesdIwerde binnen sedIs WodIen von der er­
langten Kenntnis einzubringen, wenn sie ihr 
BesdIwerdere0t nicht endgültig verlieren will. 

einen Bescheid der VerwaItungsbehörde ver­
langen kann, nach Ablauf der mit sechs Monaten 
zu bestimmenden Mindestfrist zur Erhebung 
der Säumnis beschwerde berechtigt sein' soll. 

Eine Verwaltungsgerichtshofgesetz-Novelle ist 
allerdings nicht die geeignete Stelle, Bestimmun­
gen über das Säumnisverfahren im Verfahren 
vor Ver wal tun g s b e hör den, für die 
das A VG. nicht gilt, festzulegen. Eine derartige 
Bestimmung zu treffen, ist vielmehr Aufgabe 
derjenigen Verfahrensgesetze, die das Verfahren 
für jene VerwaItungsgebiete zu regeln haben, 
für die gemäß Art. 11 EGVG. 1950 die Verwal­
tungsverfahrensgesetze derzeit noch nicht gelten. 

Die bisherige Fassung "die oberste Instanz, 
die .der Beschwerdeführer anzurufen rechtlich in 
der Lage war," ist unzulänglich. Vor allem trägt 
sie der Erwägung nicht Rechnung, daß die 
Säumnisbeschwerde auch ermöglicht werden soll, 
wenn nicht der Beschwerdeführer, sondern eine 

Die vorgeschlagene Neufassung dieser Ge- Gegenpartei die Behörde angerufen hat, daß 
setzesstelle soll auch die Frage klären, innerhalb also insbesondere im Zweiparteienverfahren der 
welcher Frist die Beschwerde in Fällen der ob- Berufungsgegner bei Nidt terledigung der Be-
jektiven i!' Verwaltungsgerichtshofbeschwerde zu rufung zw Säumnisbeschwerde berechtigt sein 
erheben ist und von welchem Zeitpunkt an diese soll. Ferner entspricht es dem Sinn des Gesetzes 
Frist zu laufen beginnt. h 

t, und der bis erigen Rechtsprechung des Verwal-
Zu § 27: tungsgerichtshofes, daß die Säumnisbeschwerde 

Das Wort "Säumnisbeschwerde" ist der Bun- dann, wenn der Beschwerdeführer die Möglich­
desverfassung unbekannt. Es muß also erst im keit hat, einen Devolutionsantrag nach. § 73 

, Verwaltungsgerichtshofgesetz zum Ausdruck ge- A VG. zu stellen, erst erhoben werden darf, 
bracht werden, daß dieser Ausdruck mit der wenn der Beschwerdeführer auch von dieser 
"Beschwerde wegen Verletzung der Ent- Möglichkeit ohne Erfolg Gebrauch' gemacht hat. 
scheidungspflicht", von der Artikel 132 des Bun- Die mit dem Devolutionsantrag anzurufende 
des-Verfassungsgesetzes spricht, gleichbedeutend Behörde ist im Verwaltungsverfahren aber nisht 
ist. Das geschieht im ersten Satzteil. "höhere Instanz"; sondern "sachlich in Betracht 

kommende Oberbehörde". Schließlich ist die bis-
Um deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß herige Fassung sprachlich insofern ungenau, als 

§ 27 nicht dazu bestimmt ist, die Voraus- es nicht genügt, daß eine Partei, die säumige 
setzungen für die Einbri~gung der Säumnis- Behörde anzurufen "rechtlich in der Lage war", 
beschwerde erschöpfend zu regeln, sondern nur die' Behörde muß vielmehr auch tatsächlich an­
die Frist und das Erfordernis der Erschöpfung gerufen worden sein. Es soll jedoch nicht gefor­
des Instanzenzuges' festzulegen hat, wird im dert werden, daß sie der Beschwerdeführer selbst 
Hauptsatz des ersten Satzes das Wort "erst" angerufen hat, es soll vielmehr genügen, daß sie 
eingefügt. v.on irgend einer Partei im Verfahren, also z. B. 

Zur Erläuterung sei darauf hingewiesen, daß im Falle der Säumnisbeschwerde des Berufungs­
die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts- gegners, .daß sie vo~ Berufungswerbe; angeru~~n 
hofes die Vorschrift des Artikels 132 des Bundes- . worden 1st. Auch trIfft der Fall, daß Jemand eme 
Verfassungsgesetzes dahin versteht, daß schon Behörde "anzurufen rechtlich in der Lage war", 
die Tatsache allein, daß das Gesetz einer Behörde bei wörtlidIerAuslegung auch auf die Aufsichts­
eine Zuständigkeit einräumt, die Behörde auch beschwerde zu, da diese nicht als rechtlich unzu­
verpflichtet, von dieser Zuständigkeit Gebrauch lässig bezeichnet werden kann; dagegen kann 
zu machen, und daß unter dem Recht, als dann, wenn nur mehr die Möglichkeit einer 
Partei die Entscheidungspflicht geltend zu Aufsichtsbeschwerde offen steht, nicht davon ge­
machen, nichts anderes' zu verstehen ist als das 5prochen werden, daß eine "Entscheidung im 
Recht, als Partei einen Antrag zu stellen, über Verwaltungsverfahren verlangt werden" kann, 
den die Behörde vermöge ihrer Zuständigkeit weil die Aufsichtsbeschwerde nicht mehr in den 
zu entscheiden hat. Der Entwurf geht demnach Rahmen des Verwaltungsverfahrens fällt. 
von der Annahme aus, daß im Sinne ,des Ar- Der bisherige letzte Satz des § 27 wird durch 
tikels 132 des Bundes-Verfassungsgesetzes jeder-I, die Einschaltung des Wortes "erst" .im ersten 
mann, der im VerwaItungsverfahren als Partei., Satz entbehrlich. Der an seiner Stelle vorge-
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schlagene letzte Satz des Entwurfes soll ver- die ihr Spiegelbild im neugefaßten Abs. 6 des 
hüten, daß die Partei gezwungen ist, dem Schick- § 36 findet. Allerdings kann Abs. 6 des § 36 der 
sal ihrer Eingabe auch nach deren überreichung belangten Behörde gegenüber bei nicht frist­
nachzugehen. Auch soll die Möglichkeit, mit der gerechter Äußerung zu einer Aufforderung 
Säumnisbeschwerde eine Berufungsentscheidung I durch den Gerichtshof keine Sanktion knüpfen, 
zu erzwingen, nicht dadurch vereitelt werden vielmehr muß der Gerichtshof dann über die 
können daß es die Unterbehörde unterläßt, das Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid 
Rechts~ittel, das ~ach geltendem Gesetz bei ihr entscheiden. ' 
eingebracht werden muß, der Rechtsmittel- Diese Maßnahme soll aber ;lUch dem Schutz der 
behörde vorzulegen. recht suchenden Bevölkerung dienen. Sie soll ver­

Zu § 28: 

Die Änderungen des Abs. 1 beschränken sich 
darauf, dem Wortlaut der Artikel 130 und 131 
des Bundes-Verfassungsgesetzes entsprechend, das 
Wort "Gesetzwidrigkeit" durch das Wort 
"Rechtswidrigkeit" zu ersetzen. 

Der neu eingeschaltete Abs. 2 enthält eme 
bisher fehlende Sonderbestimmung für Be­
schwerden nach Artikel 131 Abs. 1 Z. 2 des Bun-

hindern, . daß es der Beschwerdeführer in Un­
kenntnis der bisherigen Rechtsprechung des Ver­
waltungsgerichtshofes unterläßt, gegen Gründe an­
zukämpfen, die im Sinne dieser Rechtsprechung 
zur Abweisung seiner Beschwerde fübren müßten, 
die er aber zu entkräftigen in der Lage wäre, 
wenn sie ihm bekannt wären,' 

Zu § 36: 

Im Abs. 1 hat im ersten Satz aus den zu § 21 
ausgeführten Gründen die Anführung von "Mit" 

des-Verfassungsgesetzes. belangten" neben den "Mitbeteiligten" zu ent-
Die Änderung im zweiten Satz des Abs. '2, fallen. Der dritte Satz hat zu entfallen, da außer 

nunmehr 3, wird infolge der Änderung des der belangten Behörde und den Mitbeteiligten 
Wortlautes des § 27 nötig. Im drit4n Satz wird andere Partei~n nicht vorhanden sein können. 
der Hinweis auf Artikel 132 des Bundes-V erfas- Im Abs. 2 wird die Möglichkeit geschaffen, 
sungsgesetzes durch den Hinweis auf § 27 er- auch in solchen Fällen, in denen die belangte Be­
~etzt: da die Frist für die Säumnis~schwerde nur hörde nicht eine nicht ständig tagende Kommis­
In diesem Paragraphen festgelegt 1st. sion ist, die Frist zur Erlassung des Bescheides 

Die Änderungen des Abs. 3, nunmehr 4, sind, bis zu sechs Monaten zu vertingem, wenn eine 
die notwendige Folge der Änderung in der Fas- solche Verlängerung sachlich gerechtfertigt ist. Die 
sung des § 26 und des Abs. 1. derzeitige Bestimmung, daß der innerhalb der 
Zu § 34 Abs. 3: Frist für die Aktenv?rlage nachgeholt~ Bescheid 

dann, wenn er abweisend lautet, bereits als an­
gefochten gilt, bringt dem Beschwerdeführer in 

.der Regel keinen Vorteil, denn in solchen Fällen 
ist, der Beschwerdeführer zumeist gehötigt, seine 

Die seit der Besetzung Osterreichs durch das 
Deutsche Reich in einem wahren übermaß er­
lassene Fülle neuer Rechtsvorschriften und die 
Änderung der Rechtsordnung in grundlegender 
Hinsicht hat die bis dahin in Osterreid1 be­
standene Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und 
Rechtsübersichtlichkeit erheblich erschüttert. 
Die seit der Befreiung Osterreichs eingeleitete 
Ablösung' des mit dem Rechts"überle~tungsgesetz 
in gewissem Umfang in vorläufige Geltung ge­
setzten deutschen Rechtsbestandes kann nur 
schrittweise vor sich gehen. Die überlagerUI~g der 

. österreichischen Rechtsordnung durd1 fremdes 
Recht bringt es mit sich, 'daß die' Zahl der Be­
schwerden beim. VerwaItungsgerichtshof be­
trächtlich zugenommen hat, und zwar werden 
auch oft Beschwerden anhängig gemacht, über 
Fragen, in denen die ständige Judikatur des 
V erwaItungsgerich tshofes von vornherein der 
Beschwerde den Erfolg versagen muß. UIJ1 nun 
den Gerichtshof von derartigen Fällen so weit 
als möglich zu entlasten, ohne daß hiebei den 
Interessen der irechtsuchenden Bevölkerung Ab­
bruch getan wird, soll ein Vorverfahren einge­
schaltet werden, um schon in einem möglichst 
frühen Prozeßstadium das Verfahren vor dem 
Gerichtshof zu erledigen. Diesen Gedanken­
gängen dient die Neufassung des Abs. 3 des § 34, 

Beschwerde zu ergänzen, um sich mit der Be­
gründ~ng des nachgeholten Bescheides auseinander~ 
zusetzen, und zu dieser Ergänzung muß der be .. 
langten Behörde das Recht einer anfälligen 
Gegenäußerung eing,eräumt werden. Anderseits 
führt die Bestimmung in den Fällen, in denen 
gegen den nachgeholten Bescheid dann, wenn er 
noch vor der Säumnisbeschwerde erlassen wurde, 
ein Rechtsmittel im Instanzenzug offengestanden 
wäre, zu dem kaum zulösenden Widerspruch, daß 
das Gesetz damit, daß es den nachgeholten Be­
scheid als vor dem Verwaltungs gerichtshof an­
gefochten behandelt, eine Ver\valtungsgerichtshof­
beschwerde fingiert, die wegen Nichterschöpfung 
des Instanzenzuges zurückgewiesen werden müßte. 
Aus diesen Gründen erscheint es angezeigt, die. 
Bestimmung, daß der nachgeholte Bescheid, wenn 
er abweisend lautet, als angefochten gilt, fallen 
zu lassen und durch die Vorschrift zu ersetzen, 
daß das Verfahren über die Säumnisbeschwerde 
jedenfalls einzustellen ist, wenn der versäumte Be­
scheid innerhalb der Frist für die Aktenvorlage 
nachgeholt wird. Dem Beschwerdeführer steht in 
einem solchen Fall, auch ohl1e daß das im Ver­

'waltungsgerichtshofgesetz gesagt werden müßte, 
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das Recht zu, den nachgeholten Bescheid, wenn 
er einem Rechtszug im Verwaltungsverfahren 
unterliegt, mit dem entsprechenden ordentlichen 
Rechtsmittel, sonst mit einer neu einzubringenden 
Beschwerde nach Artikel 131 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes an den Verwaltungsgerichtshof 
anzufechten. 

Die allfällig mögl,iche E'inwendung, daß die 
vorgeschlagene Regelung der beschwerdeführenden 
Partei unnötige Mehrkosten und Zeitverlust ver~ 
ursacht, ist deshalb nicht stichhältig, weil nach den 
gewonnenen Erfahrungen die Säumnisbeschwerde 
an sich keine geeignete Grundlage bildet, um den 
nach Einbringung der Säumnis beschwerde von der 
säumigen Behörde in der Sache nachtt:äglich er­
lassenen, abweisenden Bescheid zu bekämpfen. Es 
ist vieltnehr in der Regel der Fälle die beschwerde­
führende Partei genötigt, gegenüber dem nunmehr 
abweisenden Sachbescheid ihr neues Vorbringen 
in der Form nachträgLicher Schriftsätze geltend 
7U machen. 
'Abs. 3 wird durch die vorgeschlagene Ände­

rung mit der geänderten Fassung der §§ 22 und 29 
in Einklang gebracht. 

Abs. 5 wird das Wort "Abschrift" berichtigt, 
im Abs. 7 (neu) das Wort "Mitbelangte" ent­
sprechend der Änderung des .§ 21 ,durch das Wort 
"Mitbeteiligte" ersetzt. 

Die Neufassung des Abs. 6 stellt das Gegen­
stück zum neu:gefaßten § 34 Abs. 3 dar. Der 
Gerichtshof wird die hier vorgesehene Anfrage 
an die belangte Behörde und an die Mitbeteiligten 
nur dann richten, wenn die bisherige' Recht­
sprechung des Gerichtshofes dem angefochtenen 
Bescheid zuwiderläuft. Die Anfrage gereicht daher 
ausschließlich dem Beschwerdeführer zum Vorteil. 

Zu § 38: 

Im Abs. 2 wurden die Worte: "oder die Gegen­
schrift o.der eine Äußerung nach § 36 .Abs. 7 
nicht erstattet" gestrichen, da es widersinnig wäre, 
den Gerichtshof zu einer Entscheidung auf Grund· 
der Angaben des Beschwel'deführers auch d~lnn zu 
ermächtigen, wenn ihm die Behöl'de die Akten 
des Verwaltungsverfahrens rechtzeitig vorgelegt 
hat, zumal wenn ,diese Akten zu den Angaben 
des Beschwerdeführers im WidersprU'ch stehen. 

Die Vorschrift des bisherigen Abs. 3 ist aus' 
dem Bundesgerichtsl10fgesetz (BGBL 11 Nr. 123/ 
1934, § 49) in das Verwahungsgerichtshofgesetz 
1945 übernommen worden. Sie war dort deshalb 
sinnvoll, weil die Verfassung 1934 in ihl\em Ar­
tikel 164 Abs. 3 die Fiktion aufg.estellt hat, daß 
das durch mehr als sechs Monate andauemde Still­
schweigen der obersten Instanz, di,e der Be­
schwerdeführer in einer Sache anzurufen rechtlich 
in der Lage war, einem abweisenden Bescheid der 
letzten Instanz gleichzuhalten s,ei. Ihre Berechti­
gung kann auch im Rahmen der ursprünglichen 

, Fassung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes, trotz 
des anscheinenden Wi,derspruches zu der Bestim­, 

'.,~. 

mung des § 42 Abs. 3, wonach der Gerichtshof 
über Säumnisbeschwer,den in der Sache selbst et).t­
scheiden sollte, nicht ohne weiteres in Abrede 
gestellt werden, weil dieses Gesetz die bezeichnete 
Fiktion des Artikels 164 Abs. 3 in seinem § 19 
wiederholt hatte. Mit dem Inkrafttreten des 
Artikels 132 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung der Verfassungs- und Verwaltungs­
gerichtsbarkeits~Novelle 1946 hat die Bestimmung 
des § 3'8 Abs. 3 ihre Berechtigung aber jedenfalls 
verloren, denn damit wurde die Fiktion, daß das 
Stillschweigen der Behörde als abweislicher Be­
scheid zu gelten habe, fallen gelassen und die Ein~ , 
richtung der Säumnisbeschwerde auf eine neut; 
Grundlage gestellt. ' 

Zu § 39: 

Die vorgeschlagene Neufassung will einige 
Fragen, welche die derzeitige Fassun'g offengelassen 
hat, eindeutig im Sinne der bisherigen übung be­
antworten. 

Die bisherige Vorschrift des § 39 Abs. 2 lit. c 
soll fortfallen. Diese Vorschrift besagt, daß von 
einer Verhandlung abgesehen werden kann, wenn 
im Falle des § 38 Abs. 2 mangels Vorlage der 
Akten des Verwal~ungsverfahrens eine Verhand­
lung zwecklos wäre. Abgesehen davon, ,daß das 
Wort "zwecklos" anscheinend irrigerweise an 
Stelle des Wortes "überflüssig" gebraucht wird, 
ist nicht einzusehen, weshalb in diesem Falle nicht 
die allgemeine Regel gelten soll. 

Zu § 41: 

Die Abänderungsvorschläge des Entwurfes be­
schränken sich darauf, das Wort "Gesetzwidrig­
keit" ~ntsprechend dem Wortlaut der Artikel 130 
und 131 des Bundes-Verfassungsgesetzes durch das 
Wort "Rechtswidrigkeit" z~ ersetzen und die 
Zitation der Novelliei-ung anzupassen. 

Zu § 42: 

Für die Abänderungsvorschläge zu Abs.i2 dieses 
Paragraphen gilt das gleiche wie für jene zu § 41. 

Die Neufassung des Abs. 4 beruht auf folgenden 
Gedankengängen: . 

Abs. 4 in seiner bisherigen Fassung ordnete 
bloß an, daß der Verwaltungsgerichtshof über 
Säumnisbeschwerden durch sein Erkenntnis in der 
Sache selbst zu entscheiden hat. Diese Bestimmung 
hat sich in der Praxis deshalb oft ~ als wenig 
zweckmäßig erwiesen, weil der Gerichtshof seiner 
ganzen Einrichtung nach' nicht berufen sein kann, 
auch. über untergeordnete Detailfragen, die mit 
der grundsätzlichen Rechtsfrage ni~hts. mehr zu 
tun haben, zu: erkennen. Die Novelle will daher 
den Versuch unternehmen, in den Fällen der Ent­
scheidung über, eine Säumnisbeschwerde . das Er­
kenntnis des Gerichtshofes auf die grundsätzlichen, 

'für die Entscheidung der einzelnen Sache maß­
gebenden Recht~fragen zu beschränken und damit 
der säumigen Verwaltungsbehörde die Richtung 
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zu welsen, In der sie nun, aufbauend auf der 'I ZU § 46: 
maßgebenden Rechtsansicht des Verwaltungs- Die. Neufassung des Abs. 3 soll feststellen, daß 
gerichtshofes, die Rechtsfrage zu entscheiden hat. der Wiedereinsetzungsantrag in den Fällen des 
Kommt die Verwaltungsbehörde dieser Verpflich- Abs. 2 auch zuzulassen ist, wenn er eingebracht. 
tung allerdings nicht nach, so wird der Gerichts- wurde' ehe der das Rechtsmittel zurückweisende 
hof nach wie vor in der Sache zu entscheiden Bescheid der Partei zugestellt wurde. . 
haben. 

Zweck des Säumnisverfahrens vor dem Ver­
waltungsgerichtshof kann es nicht sein,. den Ver­
waltungsgerichtshof an die Stelle der Verwal­
tungsbehörde unbedingt und ausnahmslos zu 
set'zen, sondern nur ein Mittel zu finden, um 
rasch eine Entscheidung in der Sache zu er­
reichen. ZurSäumnisbeschwerde kann es in 
Fällen kommen, in denen eine Entscheidung 
deshalb nicht getroffen wird, weil eine g run d­
sät z 1 ich e Frage im Verfahren im Schoß der 
Behörde nicht bereinigt werden kann. Eine 
Säumnisbeschwerde ist darüber hinaus in jenen 
Fällen denkbar, in denen mangelnder Entschei­
dungswille . der Behörde, also echte Säumnis vor­
liegt. In ersterem Falle kann es nur darauf an­
kommen, der Verwaltungsbehörde eine Hilfe 
'zu geben, um über die grundsätzliche Frage hin­
wegzukommen. Die Entscheidung aller übrigen 
untergeordneten, sich aus der Klärung der 
grundsätzlichen Frage ergebenden Probleme 
kann jedoch der Verwaltungsbehörde ohne 
Nachteil für Rechtsschutzinteressen der Partei 
überlassen werden. Im zweiten Fall ist es dagegen 
Sache des Verwaltungsgerichtshofes, an Stelle 
der säumigen entscheidungsunwilligen Behörqe 
eine umfassende Sachentscheidung zu fällen. 
überdies sieht die vorgeschlagene Novellierung 
für ergänzende Entscheidungen der Verwaltungs­
behörde in den ersteren Fällen ohnehin eine 
möglichst kurz zu bemessende Frist vor. In den 
Fällen der ersteren Art wird der Gerichtshof 
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen 
haben, während in den Fällen der zweiten Art 
diese Bestimmung nicht angewendet werden 
soll. Die vorgeschlagene Lösung ist dazu angetan, 
den Gerichtshof von Kleiriarbeit und unwesent­
lichen Dingen zu entlasten und ihn auf seine 
Hauptaufgab'e, eine richtunggebende Judi­
katur für die Verwaltungsbehörde zu schaffen, 
zu konzentrieren. Hiedurch wird sowohl das 
Verfahren der Verwaltungsbehörden als auch 
das des Gerichtshofes beschleunigt und damit 
der der Bevölkerung dienende Rechtsschutz ver­
stärkt. 

Zu § 43: 

Die Streichung des Wortes "österreich" trägt 
dem Wortlaut des Artikels 82 Abs. 2 des Bundes­
Verfassungsgesetzes Rechnung. 

Zu § 45: 

Die vorgeschlagene Bestimmung 
,Lücke im geltenden Gesetz schließen. 

soll eme 

Zu § 47: 
Die derzeitige Fassung des ·Gesetzes würde bei 

wörtlicher Auslegung auch der vor dem Ver­
waltungsgerichtshof unterlegenen Partei An­
spruch auf Ersatz der Kosten geben, wenn sie 
nur im Falle ihres Obsiegens im Verwaltungs­
verfahren Anspruch auf Kostenersatz gehabt 
hätte. Die vorgeschlagene Neufassung dient der 
Berichtigung dieses offenkundigen Redaktions­
fehlers des Starpmgesetzes. 

Zu .. den §§ 51 bis 57: 
Die im 2. Unterabschnitt zusammengefaßten 

Vorschriften enthalten jene Sonderbestimmun­
gen, die für die Einschaltung des Verwaltungs­
gerichtshofes in das Verfahren nach dem Amts­
haftungs gesetz, BGBl. Nr. 20/1949, erforderlich 
geworden sind. § 11 des Amtshaftungsgesetzes 
bestimmt nämlich, daß in den Fällen, in denen 
die Entscheidung des Rechtsstreites von der 
Frage der Rechtswidrigkeit des Bescheides einer 
Verwaltungsbehörde abhängig ist, das Gericht 
die Frage nicht selbst prüfen darf. Liegt eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vor, 
so ist das Gericht an diese gebunden. Liegt aber 
eine solche nicht vor, so hat das Geric..h.t, sofern 
die Klage nicht schon aus anderen Gründen ab­
zuweisen ist, das Verfahren zu unterbrechen und 
beim Verwaltungsgerichtshof den Antrag auf 
Entscheidung zu stellen, ob der Bescheid rechts­
widrig ist. 

Die vorgeschlagene Ergänzung zum Verwal­
tungsgerichtshofgesetz knüpft daran an, daß das 
für den Amtshaftungsprozeß zuständige ordent­
liche Gericht zunächst mit Beschluß- die Unter­
bJechung des Verfahrens zu, verfügen und nach 
Rechtskraft dieses Beschlusses beim Verwaltungs­
gerichtshof, soweit es sich um eine in die Zu­
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes fallende 
Frage der R e c h t s w i d r i g k e i t eines Be­
scheides handelt, einen Antrag auf Entscheidung 
der Frage der Rechtswidrigkeitzu stellen hat. 

Das Gesetz hat auch festzulegen, welchen Per­
sonen ParteiensteIlung im Verfahren vor dem 
Verwaltungsgerich tshof bei überprüfung der 
Frage der Rechtswidrigkeit eines Bescheides zu­
kommt. Diese Frage löst der neugefaßte § 52 
des Gesetzes. Pa die Beurteilung des Tat­
bestandsmerkmales der Rechtswidrigkeit dem 
über den Amtshaftungsanspruch entscheidenden 
Zivilgericht versagt ist und ausschließlich dem 
Verwaltungsgerichtshof obliegt, muß der Ver­
waltungsgerichtshof in dem bei ihm hierüber 
abzuwickelnden Verfahren die Parteien des 

\, 
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Amtshaftungsprozesses gegebenenfalls hören; I fIaftungsprozeß als Nebenintervenient aufge­
dies umso mehr als das für den Arntshaftungs- treten 1st. 
prozeß zuständige Gericht die Parteien." eines Der neu eingefügte § 55 übernimmt die grund­
Amtshaftungsprozesses hierüber nicht befragen siitzliche Regelung der Kostenfrage im Verfahren 
kann. Die Behörde, die den Bescheid erlassen vor dem Verwaltungsgerichtshof aus dem bis­
hat, muß nicht immer eine Behörde der im herigen Recht unter Anpassung an die beson­
Haftungsprozeß belangten Gebietskörperschaft deren Verhältnisse, indem: er nämlid1 die im 
sein. Da ihr jedoch im Verfahren vor dem Ver- Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ent­
waltungsgerichtshof Gelegenheit gegeben werden s,tehenden Kosten als Kosten des Rechtsstreites 
soll, die Rechtmäßigkeit ihres Bescheides zu ver- erklärt. ". 
teidigen, muß sie im Verfahren nach diesem 
Unterabschnitt neben den Parteien des Haftungs- Zum IV. Abschnitt: 
prozesses angeführt werden. 

Die mit zwei Wochen vorgeschlagene Frist 
zur J Vorlage der Akten des Verwaltungs­
verfahrens dient der Beschleunigung des Amts­
haftungsprozesses. . Mit dieser Frist kann umso 
eher das Auslangen gefunden werden, als ja die 
Behörde schon im Verfahren nach § 8 des Amts­
haftungsgesetzes alle auf die Sache bezughaben­
den Verwaltungsakten zusammenzutragen hatte. 

Der schuldtragende Beam~e wird' dem Ver­
fahren vordem Verwaltungsgerichtshof nur dann 
als Partei beizuziehen sein, wenn er auch im 

Der bisherige § 51 kall1\ als überholt entfallen. 
Die Aufnahme besonderer; übergangsbestim­

mungen erübrigt sich, weil ohne weiteres beim In­
krafttreten der Novelle anhängig,e Verfahren von 
diesem Zeitpunkt an nach dem neuen Recht fort­
geführt w~rden können. 

Die Bundesregierung wird nicht verfehlen, das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz, sobald die hiemit 
vorgeschlagene Novelle irr Wirksamkeit getreten' 
ist, gemäß den Bestim~ungen des Wiederverlaut­
barungsgesetzes, BGBl. Nr. 114/1947, neu zu ver­
lautbaren. 

" 
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